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Ob es sozialer, gerechter oder klüger war, kann dahin gestellt bleiben,
spektakulärer war es jedenfalls, das Kindergeld zu erhöhen anstatt die
Pendlerpauschale zu verbessern. 

So können sich die Politiker rühmen, nicht nur dem Druck der Straße
– hier im echten Sinne des Wortes – nicht nachgegeben, sondern noch
eine Wohltat vollbracht zu haben. Zumal sich die Bürger an die
steigenden Spritpreise längst gewöhnt haben und sich künftig sicher
auch gewöhnen werden.

Immerhin ist ein entschiedenes Vielleicht geblieben: es könnte doch
noch eine Korrektur der Pendlerpauschale geben. Auch wenn dafür neue
Steuern und Abgaben geschaffen werden müssen und nicht neue Wohl-
taten den Vorrang bekommen. Erst einmal ist das Geld blockiert bzw.
weg.

Bis die jetzt besser unterstützten Kinder selbst Steuern zahlen
werden, gehen noch einige Jahre ins Land. Auf jeden Fall werden sie
dann aber nicht bloß wegen des jetzigen höheren Kindergeldes mehr
zu zahlen bereit sein, als sie es unbedingt müssen.

Die Pendler dürfen sich vorerst mit dem Bonmot von Karl Valentin
trösten: „Gottseidank ist die Post für die Hoffnung nicht zuständig;
deshalb sollte man die Hoffnung auch nie aufgeben.“

Im übrigen geben Politiker lieber Wohltaten von sich, als dass sie
für Hilfen an inflationsgebeutelte Mitbürger ins Steuersäckel greifen.

Z---Steu-Beiträge

Vielleicht

Faber ...
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I. Überblick über die steuerliche
Rechtslage

Kapitallebensversicherungen und fondsge-
bundene Lebensversicherungen sind für die
Versicherungsnehmer eine Kapitalanlage mit
„Absicherungseffekt“. Nicht umsonst hat im
Bereich der betrieblichen Altersvorsorge nach
wie vor die Direktversicherung die größte Ver-
breitung1. Als „Verlustgeschäft“ entpuppt sich
die Lebensversicherung in den meisten Fällen
der vorzeitigen Beendigung des Vertrages. Der
Versicherungsnehmer erhält dann nur den Rück-
kaufswert ausbezahlt. Auch wenn sich aufgrund
der Änderungen des VVG zum 1.1.20082, ange-
stoßen durch die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts3, höhere Rückkaufswerte
ergeben, bleiben sie doch in vielen Fällen hinter
den einbezahlten Beiträgen und der Summe der
zusätzlichen Aufwendungen4 zurück.

Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen5:

a) Bei einer 9 Jahre laufenden Lebensversiche-
rung wurden insgesamt über 37.000,– Euro
Beiträge einbezahlt und knapp 15.000,– Euro
Zinsen vom Versicherer kalkuliert. Trotz dieser
Summe von ca. 52.000,– Euro beträgt der
Rückkaufswert nur ca. 26.000,– Euro, also
ungefähr die Hälfte. Da ausweislich der
Berechnung des Versicherers Zinsen in Höhe
von ca. 5.200,– Euro ausbezahlt wurden, sind
diese vom Versicherungsnehmer zu ver-
steuern, der Versicherer muss Kapitalertrag-
steuer darauf einbehalten.

b) Bei einer Lebensversicherung, in die 11,5
Jahre insgesamt ca. 6.100,– Euro einbezahlt
wurden, beträgt der Rückkaufswert knapp
5.500,– Euro. Die kalkulierten Zinsen betra-
gen 3.700 Euro, die Überschussbeteiligung
beträgt ca. 2.100,– Euro. Der Auszahlungs-
betrag ist 7.600 Euro. Trotz eines Totalver-
lusts von 1.500 Euro fallen Steuern an.

c) Beträgt bei einer nur sehr kurz laufenden
Lebensversicherung die Summe der Beitrags-
einzahlungen über 2,5 Jahre nur 390,– Euro,
dann führt dies zu einem Rückkaufswert von
ca. 100,– Euro und kalkulierten Zinsen von
40 Euro.

Für die vorliegende Darstellung geht es nicht
um Einzelheiten zur Höhe der Rückkaufswerte.
Hier genügt die Feststellung, dass Steuerpflich-
tige in solchen Fällen in eine Situation geraten,
in der sie weniger zurückerhalten als sie ein-
bezahlt haben und ungünstigstenfalls dennoch
ein Teil der Erträge der Steuer unterliegt. In
anderen Fällen haben sie zwar einen Überschuss
erwirtschaftet, weil die Auszahlung die Summe
der Beitragszahlungen übersteigt. Ein steuer-
licher Überschuss kommt zustande, weil die
Aufwendungen wie die Vertriebsgebühren von
der einbezahlten Substanz und nicht von den
Erträgen abgezogen werden. 

Der in Form der Zahlungen der Versiche-
rungsbeiträge entstandene Aufwand ist nach
der gesetzlichen Regelung, die bis zum 31.12.
2004 galt, steuerlich irrelevant. Es stellt sich

die Frage, ob dieses Regelungssystem verfas-
sungsgemäß ist. Von Interesse ist dabei auch
der Vergleich mit der ab 1.1.2005 geltenden
Regelung.

II. Überblick über die Besteuerung
nach der früheren und nach der
geltenden Rechtslage

1. Besteuerung nach der früheren
Rechtslage

Für die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlos-
senen Lebensversicherungsverträge6 ist weiter-
hin das bis dahin geltende Recht anwendbar.
Die Besteuerung der kapitalbildenden Lebens-
versicherung hat sich dabei in den letzten
Jahrzehnten mehrfach geändert. Vor dem Ver-
anlagungszeitraum 1975 mussten Leistungen
aus einer solchen Lebensversicherung nicht ver-
steuert werden. Ab da unterwarf der Gesetz-
geber die „außerrechnungsmäßigen und rech-
nungsmäßigen Zinsen“ aus bestimmten Lebens-
versicherungen der Einkommensbesteuerung.
Besteuert wurden nur solche Versicherungs-
leistungen, deren Prämien nicht als Sonderaus-
gaben abzugsfähig waren. Ab 1989 sollten
durch das Steuerreformgesetz 1990 Lebensver-
sicherungen voll besteuert werden7. Die ein-
schlägigen Vorschriften wurden allerdings durch
das Gesetz zur Änderung des Steuerreform-
gesetzes 1990 sowie zur Förderung des Miet-
wohnungsbaus und von Arbeitsplätzen in Pri-
vathaushalten rückwirkend wieder aufgehoben,
so dass es beim früheren Rechtszustand ver-
blieb8. Danach wurden Leistungen aus Kapital-
lebensversicherungen, wenn diese die Voraus-
setzungen eines Sonderausgabenabzugs der
Beiträge nicht erfüllten, besteuert. Mit dem
Steueränderungsgesetz von 1992 wurden da-
rüber hinaus Leistungen aus Kapitallebens-
versicherungen, die gegen das damals einge-
führte Beleihungsverbot9 verstießen, der Be-
steuerung unterworfen.

Für die vorliegende Darstellung interessieren
nicht Einzelheiten, in welchen Veranlagungs-
zeiträumen oder unter welchen Voraussetzun-
gen Versicherungsbeiträge bis zu welcher Höhe
als Sonderausgaben abzugsfähig waren und
unter welchen Voraussetzungen Erträge aus

1 Hinweise zum Volumen sind ersichtlich aus dem Jahres-
bericht der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Alters-
vorsorge.

2 Gesetz zur Reform der Versicherungsvertragsrechts vom
20.11.2007, BGBl. I, 2631.

3 BVerfGE 114, 73, 104.
4 Hierzu gehören etwa Kosten der rechtlichen, steuer-

lichen und wirtschaftlichen Beratung.
5 Es handelt sich um reale, also nicht um exemplarisch

konstruierte Fälle. Versicherungsnehmer und Versicherer
werden nicht genannt. Die Beträge werden zum Zwecke
der Anonymisierung gerundet.

6 Siehe § 52 Abs. 25 S. 5 EStG.
7 Siehe § 20 Abs. 1 Nr. 6, § 43 Abs. 1 Nr. 5, § 43 Abs. 1

Nr. 5, § 43 a Abs. 1 Nr. 2, § 45 b EStG in der Fassung
des Steuerreformgesetzes 1990, BGBl. I 1990, 1093.

8 Hierzu REUTER, Die Lebensversicherung im Steuerrecht,
8. Aufl. 1994, Rn. 174.

9 § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG in der bis 31.12.2004 geltenden
Fassung – im Folgenden auch „a. F.“ genannt.

Univ.-Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz

Univ.-Prof. Dr. jur. habil. Karl-Georg Loritz, Steuerberater, Bayreuth

Die steuerliche Behandlung von Aufwendungen der
Versicherungsnehmer für Lebensversicherungen bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung

Den vol lständigen Text  f inden Sie  in  der  aktuel len ZSteu-Ausgabe

Bestell-Formular: Letzte Seite
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1 Einleitung

Mit der Veröffentlichung des Gesetzes zur
Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesell-
schaften mit börsennotierten Anteilen im Bun-
desgesetzblatt1 sind nun auch Real Estate
Investment Trusts rückwirkend zum 01.01.2007
in Deutschland eingeführt worden. Dieser Bei-
trag befasst sich mit der steuerlichen Behand-
lung auf Ebene der REIT-Aktiengesellschaft
sowie ihrer Tochtergesellschaften und geht im
besonderen Maße auf die im REITG verankerte
Exit Tax-Regelung ein. 

2 Besteuerung auf Ebene des REIT

Eine REIT-Aktiengesellschaft ist gem. § 16
Abs. 1 REITG von Ertragsteuern (Körperschaft-
und Gewerbesteuer) befreit, sofern sie unbe-

schränkt körperschaftsteuerpflichtig ist, nicht
im Sinne eines DBA in einem anderen Vertrags-
staat als ansässig gilt und die Voraussetzungen
der §§ 8 bis 15 REITG erfüllt.2 Darüber hinaus
gelten für sie die allgemeinen Regelungen für
inländische Kapitalgesellschaften.3 Eine weiter-
gehende Befreiung von anderen Steuerarten,
wie Verkehrsteuern (z.B. Grunderwerbsteuer)
oder Substanzsteuern (z.B. Grundsteuer), be-
steht hingegen nicht. 

Tochtergesellschaften der REIT-Aktiengesell-
schaften fallen hingegen nicht unter die
Steuerbefreiung.4 Auslandsobjektgesellschaften
und REIT-Dienstleistungsgesellschaften, deren
Anteile vom REIT gehalten werden, sind daher
grundsätzlich voll steuerpflichtig.5 Im Falle der
Auslandsobjektgesellschaften – die ausschließ-
lich ausländisches Immobilienvermögen besit-
zen dürfen – besteht allerdings im Regelfall kein
Besteuerungsrecht im Inland, sondern dieses
wird regelmäßig nach den Regelungen geltender
DBA dem Belegenheitsstaat zugesprochen.6

Handelt es sich beim Tochterunternehmen um
eine Immobilienpersonengesellschaft, erfolgt
eine transparente Besteuerung, d.h. Steuer-
subjekt sind die jeweiligen Anteilseigner. Ausge-
schüttete Gewinne sind somit auf Ebene der
REIT-Aktiengesellschaft von der Körperschaft-
steuer befreit, jedoch unterliegt die Immobilien-
personengesellschaft selbst der Gewerbesteuer-
pflicht.7 Kann die Immobilienpersonengesell-

schaft allerdings die erweiterte Gewerbesteuer-
kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG in Anspruch
nehmen, entfällt für sie die Pflicht zur Entrich-
tung der Gewerbesteuer.8

Die Steuerbefreiung der REIT-Aktiengesell-
schaft tritt gem. § 17 Abs. 1 REITG zu Beginn
des Wirtschaftsjahres in Kraft, in dem sich die
REIT-Aktiengesellschaft nach § 8 REITG als Firma
i.S.d. § 6 REITG in das Handelsregister eintragen
lässt.9 Nach § 13 Abs. 1 u. 3 KStG muss eine
Gesellschaft beim Wechsel zum steuerbefreiten
REIT-Status eine Schlussbilanz erstellen, in der
sie – durch die Bewertung sämtlicher Vermö-
gensgegenstände zu Teilwerten – ihre gesamten
stillen Reserven aufdecken und versteuern
muss.10 Anders ausgedrückt wird beim Übergang
in die Steuerfreiheit der REIT-Aktiengesellschaft
die Veräußerung sämtlicher Vermögensgegen-
stände unter Aufdeckung und Besteuerung der
gesamten stillen Reserven fingiert.11 Um die
steuerlichen Folgen für die REIT-Aktiengesell-
schaft abzumildern, kann unter Einhaltung der
dazu nötigen Voraussetzungen die REIT-Aktien-
gesellschaft in den Genuss der Exit Tax kommen. 

* Univ.-Professor Dr. HEINZ KUßMAUL ist Direktor des BLI (Betriebswirtschaftliches Institut für Steuerlehre und Entre-
preneurship, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Institut für
Existenzgründung/Mittelstand) an der Universität des Saarlandes. Dipl.-Kfm. SEBASTIAN GRÄBE ist dort wissenschaftlicher
Mitarbeiter; vgl. dazu auch http://www.bli.uni-saarland.de.

1 Vgl. BGBl. I 2007, S. 914 ff. 
2 Vgl. zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung der Sonderregelungen im Rahmen der Besteuerung von REIT-Aktien-

gesellschaften die Ausführungen von SPOERR, WOLFGANG/HOLLANDS, MARTIN/JACOB, FRIEDHELM: Verfassungsrechtliche Recht-
fertigung steuerrechtlicher Sonderregelungen zur transparenten Besteuerung von REITs, DStR 2007, S. 49-54, s.b.S. 49 ff.

3 Vgl. SIEKER, KLAUS/GÖCKELER, STEPHAN/KÖSTER, OLIVER: Das Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften
mit börsennotierten Anteilen (REITG), DB 2007, S. 933-943, s.b.S. 939.

4 Vgl. BRON, JAN F.: Das Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen,
BB-Spezial 7/2007, S. 2-30, s.b.S. 21.

5 Vgl. hierzu stellvertretend GEMMEL, HEIKO: Der REIT und seine Tochtergesellschaften, Going Public Magazin 2007
(Sonderausgabe G-REITs 2007), S. 52-54, s.b.S. 54; LENZ, THOMAS: Das Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesell-
schaften mit börsennotierten Anteilen (REITG), StuB 2007, S. 375-381, s.b.S. 378; WIMMER, KILIAN: Die Besteuerung des
G-REIT – Die steuerliche Behandlung des deutschen Real Estate Investment Trust, Saarbrücken 2006, s.b.S. 7 f.

6 Vgl. GEMMEL, HEIKO: Der REIT und seine Tochtergesellschaften, Going Public Magazin 2007 (Sonderausgabe G-REITs
2007), S. 52-54, s.b.S. 54.

7 Vgl. DETTMEIER, MICHAEL/GEMMEL, HEIKO/KAISER, SASCHA: Die Einführung des deutschen REIT – Eine erste steuerliche Analyse
des REIT-Gesetzes, BB 2007, S. 1191-1198, s.b.S. 1196.

8 Vgl. STRIEGEL, ANDREAS: § 17 – Beginn der Steuerbefreiung, in: REITG – Gesetz über deutsche Immobilien-Aktiengesell-
schaften mit börsennotierten Anteilen, hrsg. von ANDREAS STRIEGEL, Berlin 2007, S. 288-296, s.b.S. 295, Rn. 30.

9 Kritisch beurteilen DETTMEIER, GEMMEL und KAISER die rückwirkende Steuerbefreiung auf den Beginn des Wirtschaftsjahres
und weisen auf entstehende Abgrenzungsprobleme hin. Hat nämlich eine REIT-Aktiengesellschaft die Voraussetzungen
der §§ 8 bis 15 REITG zu Beginn des Jahres noch nicht erfüllt (erwirtschaftet sie bspw. „schädliche“ Erträge), wird sie
trotzdem rückwirkend von der Steuer befreit. Vgl. DETTMEIER, MICHAEL/GEMMEL, HEIKO/KAISER, SASCHA: Die Einführung des
deutschen REIT – Eine erste steuerliche Analyse des REIT-Gesetzes, 2007, S. 1191-1198, s.b.S. 1195.

10 Vgl. SIEKER, KLAUS/GÖCKELER, STEPHAN/KÖSTER, OLIVER: Das Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften
mit börsennotierten Anteilen (REITG), DB 2007, S. 933-943, s.b.S. 940.

11 Vgl. BT-Drs. 16/4779.

Univ.-Prof. Dr. Heinz Kußmaul

Dipl.-Kfm. Sebastian Gräbe

Univ.-Professor Dr. Heinz Kußmaul und Dipl.-Kfm. Sebastian Gräbe*, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Real Estate Investment Trusts 
– Besteuerung auf Ebene des REIT und Exit Tax –
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Bundesministerium der Finanzen

Billigkeitsregelung für die
Auszahlung von Kleinbeträgen
beim Körperschaftsteuerguthaben
nach § 37 Abs. 5 KStG 

BMF, Schreiben vom 21. Juli 2008
IV C 7 - S 2861/07/10001

Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder gilt für
die Anwendung des § 37 Abs. 5 KStG i.d.F. des
Jahressteuergesetzes 2008 – JStG 2008 – vom
20.12.2007 (BGBl. 2007 I S. 3150) im Vorgriff
auf eine gesetzliche Regelung im Steuerbüro-
kratieabbaugesetz Folgendes: 

Durch das Gesetz über steuerliche Begleitmaß-
nahmen zur Einführung der Europäischen
Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuer-
rechtlicher Vorschriften – SEStEG – vom 7.12.-
2006 (BGBl. 2006 I S. 2782, ber. BGBl. 2007
I S. 68) wurde das bisherige ausschüttungs-
abhängige System der Körperschaftsteuermin-
derung durch eine ratierliche Auszahlung des
zum maßgeblichen Stichtag vorhandenen Kör-
perschaftsteuerguthabens ersetzt. 

Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zehn
gleichen Jahresbeträgen, beginnend am 30.
September 2008. Beträgt der nach § 37 Abs.
5 Satz 1 und 3 KStG festgesetzte Anspruch auf
Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens
nicht mehr als 1.000 EUR, ist er aus
Billigkeitsgründen in einer Summe auszuzahlen.
Für die Auszahlung des Einmalbetrags gilt §
37 Abs. 5 Satz 5 KStG entsprechend. 

Erhöht sich der Anspruch in den o.g. Fällen
später durch eine geänderte Festsetzung auf
einen Betrag von mehr als 1.000 EUR, ist der
ausgezahlte Betrag nicht zurückzufordern, um
den Vereinfachungseffekt nicht zu beeinträch-
tigen. Ergibt sich aus der geänderten Fest-
setzung ein Auszahlungsanspruch, der den
bisher ausgezahlten Einmalbetrag um nicht
mehr als 1.000 EUR übersteigt, ist der über-
steigende Betrag ebenfalls in einer Summe
auszuzahlen. Ein höherer übersteigender Betrag
ist nach § 37 Abs. 6 Satz 1 KStG auf die ver-
bleibenden Fälligkeitstermine des Auszahlungs-
zeitraums zu verteilen. 

Die Billigkeitsregelung hat keinen Einfluss auf
die Festsetzungsfrist; für die Anwendung des
§ 37 Abs. 5 Satz 7 KStG gilt der Auszahlungs-
anspruch als in gleichen Jahresraten aus-
gezahlt.

Bundesministerium der Finanzen

Negative ausländische Einkünfte
(§ 2a EStG); EG-rechtskonforme
Anwendung des § 2a Abs. 1 EStG 

BMF, Schreiben vom 30. Juli 2008
IV B 5 - S 2118-a/07/10014

Die EU-Kommission hat die Bundesregierung
gemäß Artikel 226 EG-Vertrag aufgefordert, die
Verlustabzugs- und -ausgleichsbeschränkung
gemäß § 2a Abs. 1 EStG in Einklang mit den
Prinzipien der Niederlassungs- und Kapital-
verkehrsfreiheit des EG-Vertrags zu bringen.
Im Hinblick darauf wird die Bundesregierung
den gesetzgebenden Körperschaften eine Ände-
rung des § 2a Abs. 1 EStG vorschlagen.

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder gilt Folgendes: 

[1] 
I. Beschränkung des Anwendungsbereichs
des § 2a EStG auf Drittstaaten

§ 2a Abs. 1 und Abs. 2 EStG ist auf negative
Einkünfte mit Bezug auf die Mitgliedstaaten der
EU oder des EWR nicht weiter anzuwenden,
sofern zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem anderen Staat aufgrund der Richt-
linie 77/799/EWG des Rates vom 19.12.1977
über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im
Bereich der direkten Steuern und der Mehr-
wertsteuer (ABl. EG Nr. L 336 S. 15), die zuletzt
durch Richtlinie 2006/98 EWG des Rates vom
20.11.2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 129) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung
oder einer vergleichbaren zwei- oder mehr-
seitigen Vereinbarung Auskünfte erteilt werden,
die erforderlich sind, um die Besteuerung
durchzuführen. Dies ist derzeit der Fall bei den
Mitgliedstaaten der EU sowie Island und
Norwegen. 

II. Übergangsregelung zur Überlassung von
Schiffen

[2]
Unter Berücksichtigung der vorgenannten
Grundsätze ist § 2a Abs. 1 Nr. 6b EStG im
EU/EWR-Bereich in der nachfolgenden Fassung
anzuwenden: 

„Negative Einkünfte ... 
b)
aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen,

sofern der Überlassende nicht nachweist, dass
diese ausschließlich oder fast ausschließlich
in einem anderen Staat als einem Drittstaat
eingesetzt worden sind, es sei denn, es handelt
sich um Handelsschiffe, die 

aa) 
von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen
oder 

bb)
an in einem anderen als in einem Drittstaat
ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen
des § 510 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs
erfüllen, überlassen oder 

cc)
insgesamt nur vorübergehend an in einem Dritt-
staat ansässige Ausrüster, die die Voraussetzun-
gen des § 510 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs
erfüllen, überlassen worden sind, 

dürfen nur mit positiven Einkünften der jeweils
selben Art ausgeglichen werden; sie dürfen
auch nicht nach § 10d abgezogen werden." 

[3]
Als Drittstaaten im Sinne dieser Vorschrift

sind die Staaten anzusehen, die nicht Mitglied-
staaten der Europäischen Union sind. Den Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union sind die
in Tz. 1 genannten Mitgliedsstaaten des EWR
gleichgestellt. 

III. Verrechnung von bisher gesondert fest-
gestellten Verlusten

[4]
Auf die bislang bestandskräftig gesondert fest-
gestellten noch nicht verrechneten Verluste
findet § 2a Abs. 1 Satz 3 bis 5 EStG in der der-
zeit geltenden Fassung weiterhin Anwendung.
Liegt ein solcher Fall vor, kommt es daher unter
den Voraussetzungen des § 2a Abs. 1 Satz 3 bis
5 EStG erst im Zeitpunkt der Erzielung von
positiven Einkünften der jeweils selben Art bzw.
in den Fällen des § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG
nur aufgrund von Tatbeständen der jeweils
selben Art und – mit Ausnahme von Schiffs-
überlassungen im Sinne des § 2a Abs. 1 Satz
1 Nr. 6b EStG - demselben Staat zu einem ent-
sprechenden Verlustausgleich. 

[5]
Beispiel: 
In der bestandskräftigen Einkommensteuer-
veranlagung für den VZ 2006 wurden bei einem
Steuerpflichtigen negative Einkünfte aus der
Vermietung einer in Dänemark belegenen
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 23.07.2008:

03.04.2008 V R 74/07 UStG / Richtlinie 77/388/EWG
Umsatzsteuerfreiheit der Leistungen eines gemeinnützigen Golfvereins nach Gemeinschaftsrecht
1. Die Überlassung von Golfbällen und die Nutzungsüberlassung einer Golfanlage an Nichtmitglieder 
eines gemeinnützigen Golfvereins gegen Entgelt kann nach Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. m der Richtlinie
77/388/EWG steuerfrei sein.
2. Leistungen eines gemeinnützigen Golfvereins, die den Kernbereich der Befreiung des Art. 13 Teil A 
Abs. 1 Buchst. m der Richtlinie 77/388/EWG betreffen, sind nicht nach Art. 13 Teil A Abs. 2 Buchst. b 
der Richtlinie 77/388/EWG von der Befreiung ausgeschlossen. Originaltext: R-655

17.04.2008 III R 16/05 AufenthG / AuslG / EStG / GG / PassG / PauswG / PAuswG NW
Kein Kindergeld für nicht anspruchsberechtigte Ausländer mit deutschen Ausweispapieren – Fiktions-
bescheinigung
Ausländer, die vergeblich die Anerkennung als Vertriebene deutscher Volkszugehörigkeit begehren, haben
auch für solche Zeiten keinen Anspruch auf Kindergeld nach § 62 Abs. 1 EStG, in denen sie zu Unrecht 
im Besitz deutscher Ausweispapiere sind. Originaltext: R-657

17.04.2008 III R 36/05 EStG / VO 1408/71 / VO Nr. 574/72
Minderung des Anspruches auf das deutsche Kindergeld um den niederländischen Unterhaltszuschuss
nach dem TOG 2000 – Begriff der Familienleistung – Abgrenzung zu einer der Sozialhilfe vergleich-
baren Leistung
Der niederländische Unterhaltszuschuss nach der „REGELING TEGEMOETKOMING ONDERHOUDSKOSTEN
THUISWONENDE GEHANDICAPTE KINDEREN“ vom 20. Dezember 1999 (TOG 2000) ist eine Familien-
leistung i.S. des Art. 1 Buchst. u, i i.V.m. Art. 4 Abs. 1 Buchst. h VO Nr. 1408/71. Er mindert nach der 
gemeinschaftsrechtlichen Kollisionsregel des Art. 10 Abs. 1 Buchst. b, i VO Nr. 574/72 den Anspruch 
auf das deutsche Kindergeld nach § 62 EStG. Originaltext: R-658

22.04.2008 VII R 21/07 AO / FGO
Festsetzungsfrist für den Erlass eines Haftungsbescheids gemäß § 191 Abs. 3 Satz 2 
2. Halbsatz AO bei leichtfertiger Steuerverkürzung
Die Festsetzungsfrist für den Erlass eines Haftungsbescheids ist gemäß § 191 Abs. 3 Satz 2 2. Halb-
satz AO bei leichtfertiger Steuerverkürzung nur in den Fällen auf fünf Jahre verlängert, in denen die
Haftungsinanspruchnahme auf § 70 AO beruht, nicht aber für jeden Fall der Haftung, dem eine leicht-
fertige Steuerverkürzung zugrunde liegt, also auch nicht bei der Haftung gemäß § 69 AO (Klarstellung 
der Rechtsprechung).

Originaltext: R-660
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Niedersächsisches Finanzgericht 

Am 05.03.2007 veröffentlichte Entscheidung – Ungekürzter Originaltext

12.12.2007 7 K 249/07 EStG
Teil-Einspruchsbescheid im Zusammenhang mit einkommensteuerlichen Vorläufigkeitsvermerken 
ist aufzuheben. Außerdem: Vorläufigkeitsvermerke in Einkommensteuerbescheiden sind nicht
hinreichend verständlich
Ein Teil-Einspruchsbescheid gem. § 367 Abs. 2 a AO ist aufzuheben, weil er – bezogen auf einzelne Punkte
des Vorläufigkeitsvermerks in einem Einkommensteuerbescheid – weder sachdienlich noch ermessensfehler-
frei ist
Im übrigen ist der Vorläufigkeitsvermerk im angefochtenen Einkommensteuerbescheid nicht hinreichend 
bestimmt, nicht hinreichend verständlich und nicht hinreichend umfassend formuliert. Er vermittelt des-
halb nicht den verfassungsrechtlich garantierten effektiven Steuerrechtsschutz Originaltext: R-692

Bundesfinanzhof – Nicht veröffentlichte Entscheidungen (NV) – Ungekürzte Originaltexte

01.04.2008 V B 178/06 (NV) Zum Anspruch auf Prozesszinsen Originaltext: R-698

01.04.2008 I B 210/07 (NV) Begründung einer Nichtzulassungsbeschwerde Originaltext: R-699

01.04.2008 IX B 257/07 (NV) Keine Anwendung von § 11 EStG im Rahmen des § 17 EStG; Verlustabzug bei Auflösungsverlust;
Tatsachenwürdigung und Rechtsanwendung; Darlegungserfordernisse bei Verfahrensmängeln

Originaltext: R-700

01.04.2008 X B 101/07 (NV) Anforderungen an die Rügen eines Verstoßes gegen die Sachaufklärungspflicht, der Hinweispflicht und
Fürsorgepflicht und des Vorbringens eines erheblichen Rechtsanwendungsfehlers bei Schätzungen
sowie einer Verletzung des rechtlichen Gehörs Originaltext: R-700

01.04.2008 X B 102/07 (NV) Nichtzulassungsbeschwerde: Anforderungen an die Rügen von Verstößen des FG gegen die Sachauf-
klärungspflicht und die Hinweispflicht, des Vorliegens eines erheblichen Rechtsanwendungsfehlers bei
Schätzungen sowie einer Überraschungsentscheidung – Rügeverzicht – neuer Tatsachenvortrag in der
Revisionsinstanz Originaltext: R-702

02.04.2008 I B 197/07 (NV) Grundsätzliche Bedeutung: Drohverlustrückstellung aus einem langfristig abgeschlossenen Mietvertrag
für eine Filiale – Rechtsanwendungsfehler kein Revisionszulassungsgrund wegen Divergenz – Verlet-
zung rechtlichen Gehörs Originaltext: R-705
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